
 

 

Bekanntmachung der Anforderungen 

zur Listung als Badegewässeruntersuchungsstelle in Schleswig-Holstein 

gemäß § 3 Absatz 2 der Badegewässerverordnung (BadegewVO) 

 

Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und 

Senioren 

vom 19. November 2018 – VIII 408 – AZ 61411 

 

1. Gemäß § 3 Absatz 2 der BadegewVO (GVOBl. S. 462) dürfen Badegewässerun-

tersuchungen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 3 BadegewVO nur von Untersuchungs-

stellen durchgeführt werden, die die Anforderungen gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 

BadegewVO erfüllen: 

 

a. Durchführung von Untersuchungen gemäß der in Anlage 1 der BadegewVO 

genannten Untersuchungsmethoden 

b. Arbeiten nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

c. Interne Qualitätssicherung 

d. Beschäftigung von hinreichend qualifiziertem Personal 

 

2. Untersuchungsstellen, die die genannten Anforderungen erfüllen, können auf An-

trag als Badegewässeruntersuchungsstelle in eine vom Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren geführte Liste aufgenommen werden. 

 

3. Die Badegewässeruntersuchungsstellen dürfen ausschließlich Probenahmen und 

Untersuchungen für diejenigen Parameter durchführen, die Bestandteil ihres Ak-

kreditierungsumfanges und in der im Internet geführten Liste aufgeführt sind. 

 

4. Die Aufnahme in die Liste erfolgt für 

 

a. Untersuchungen der mikrobiologischen Parameter der Anlage 1 der Bade-

gewVO sowie Probenahme und Umgang mit Proben gemäß Anlage 5 der 

BadegewVO oder 

 

b. Untersuchungen der mikrobiologischen Parameter der Anlage 1 der Bade-

gewVO sowie Probenahme und Umgang mit Proben gemäß DIN 19458, ins-

besondere Kapitel 4.4.4.1. 


